
Vertiefende Informationen  

Sprachkursangebote: 

Der Zugang zu den „Allgemeinen Integrationskursen“ im Umfange von 700/900 Stunden von 

Niveaustufe A1 bis B1 mit einer Telc B1 Abschlussprüfung ist auf Antrag beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge erst möglich, wenn die ukrainischen Migranten und Migrantinnen über 

eine Fiktionsbescheinigung oder eine Aufenthaltserlaubnis verfügen. Zur Teilnahme an diesen Kursen 

ist ein Beratungsgespräch mit dem jeweiligen Sprachkursträger (die Sprachwerkstatt GmbH, IN VIA 

Paderborn e.V., SBH West GmbH, Lingua Masters, VHS) zwingend. 

 

Arbeiten in Deutschland: 

Mit Aufenthaltstitel nach §24 Punkt 1 AufenthG ist eine Beschäftigungsaufnahme in Deutschland 

möglich. Hilfe finden Sie bei der Agentur für Arbeit Paderborn. 

Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner beraten Sie zu beruflichen Zielen und 

Entwicklungsmöglichkeiten, helfen bei der Stellensuche, geben Tipps zu Bewerbungen, 

Vorstellungsgesprächen und zur Anerkennung von beruflichen Abschlüssen. Auch besteht die 

Möglichkeit von zusätzlicher finanzieller Unterstützung bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. 

Agentur für Arbeit Paderborn, Bahnhofstraße 26, 33102 Paderborn 

paderborn@arbeitsagentur.de / 05251 120 200  

www.arbeitsagentur.de 

 

Eröffnung eines Kontos: 

Ukrainische Geflüchtete können kostenlos ein Konto bei der Sparkasse Paderborn-Detmold eröffnen 

lassen. Hierzu ist entweder ein biometrischer Pass oder ein nicht-biometrischer Pass und 

Anmeldebescheinigung von der Stadt Paderborn vorzulegen. Außerdem wird um vorherige 

Terminvereinbarung gebeten. 

Sparkasse Paderborn-Detmold 

Hathumarstraße 15-19  

33098 Paderborn 

Tel.: 05251/29 29 29 

 

Tollwutimpfung bei Haustieren aus der Ukraine: 

Alle, aus der Ukraine mitgebrachten Tiere müssen in Deutschland untersucht und registriert werden. 

Dabei wird ein EU-Heimtierausweis ausgestellt und den Tieren ein Chip eingesetzt. Die Kosten dafür 

übernimmt der Kreis Paderborn.  

Wenn aber ein Tier in diesem Rahmen geimpft werden muss, ist die Impfung gegen Tollwut nicht 

inklusive und muss vom Halter übernommen werden. 

 

 

 

 

http://www.arbeitsagentur.de/

